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VER(UN)SICHERUNG  
BEIM THEMA  
SELBSTVERSICHERER

Ob ein Unternehmen richtig oder richtig gut 
versichert ist, zeigt sich oft leider erst im 
Schadenfall. Wenn sich dann herausstellt, 

dass der Vermieter oder Eigentümer von Arbeits-
bühnen oder Baumaschinen einige tausend Euro 
weniger bekommt, als er von seiner eigenen Versi-
cherung bekommen hätte, dann ist das gute Arbeits-
verhältnis mit der großen Baufirma ganz schnell 
gestört.  

Betrachtet man zunächst einmal die Sache aus 
Sicht des Mieters, zum Beispiel einer großen Bau-
firma, die viele Baumaschinen und Arbeitsbühnen 
fremd anmietet. Ihr Interesse ist es, die Versiche-
rungskosten zu reduzieren und einen möglichst 
kostengünstigen Umsatzvertrag für die fremd an-
gemieteten Maschinen oder Geräte zu vereinbaren.

Klingt vom Grundsatz her gut, oder nicht? Aber 
was ist aus Sicht des Vermieters, wenn er eine Ma-
schinen-Versicherung für seine Maschinen und Ge-
räte nutzt, die speziell auf Vermieter zugeschnitten 
ist und neben den allgemeinen Bedingungen viele 
besondere Erweiterungen und Leistungsverbesse-
rungen beinhaltet? Eine gute erweiterte Maschinen-
Versicherung hat nicht selten 20, 30 oder sogar 40 
besondere Klauseln, die den Versicherungsumfang 
erweitern und im Schadenfall dafür sorgen, dass er 
eine faire und sehr gute Entschädigung bekommt.

Und genau hier fängt das Problem an. Denn wie 
kann ein Vermieter von Arbeitsbühnen prüfen, ob 
der Mieter und damit Selbstversicherer ähnlich gute 
Leistungen in seiner Maschinen-Versicherung ver-
einbart hat? Und worauf sollte der Vermieter noch 
achten, bevor er einer Fremdversicherung durch den 
Mieter zustimmt? 

Zunächst muss man wissen, dass eine Be-
triebs-Haftpflichtversicherung als Nachweis nicht 
ausreicht. Denn oft wird als Versicherungsnach-
weis eine Kopie von der Betriebs-Haftpflichtversi-
cherung mit dem Hinweis übersandt, dass „Schäden 
an selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mitversi-
chert sind.“ Das jedoch hieraus zunächst nicht zu 
erkennen ist, sind die Ausschlüsse welche dann im 
sogenannten Kleingedruckten zu finden sind.

Diese Ausschlüsse sind je nach Gesellschaft 
natürlich unterschiedlich. Einmal heißt es hier 
„ausgeschlossen sind zulassungspflichtige Kraft-
fahrzeuge“, hierzu zählen auch LKW-Arbeitsbüh-
nen. Bei einer anderen Gesellschaft heißt es, „es 
sind nur kurzfristig angemietete Arbeitsmaschinen 
– bis zu vier Wochen – versichert.“ Ein nächstes Mal 
steht im Kleingedruckten „Kein Versicherungs-
schutz besteht für Schäden an selbstfahrenden 
Arbeitsmaschinen, die der Versicherungsnehmer 
von Vermietern, die dies gewerbsmäßig betreiben, 
geliehen gemietet oder gepachtet hat.“

Dies sind echte Beispiele von drei verschiede-
nen Versicherungsgesellschaften. 

Zudem gibt es noch ein weiteres Problem, wenn 
die Deckung über eine Betriebshaftpflicht abge-
sichert werden soll. Eine Haftpflicht Versicherung 
zahlt nur dann, wenn den Versicherungsnehmer 
ein Verschulden trifft. 

Was ist zum Beispiel bei einem Diebstahl einer 
Maschine von der Baustelle? 

Wenn den Versicherungsnehmer also den Mie-
ter kein Verschulden trifft, zahlt auch seine Be-
triebshaftpflicht keinen Schadenersatz.
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DAHER HIER MEIN  
ERSTER TIPP:

Versicherungsbestätigungen über eine Be-
triebs-Haftpflichtversicherung sind nicht 
ausreichend und sollten daher auch nicht 
akzeptiert werden. Und was tun, wenn der 
Mieter eine Maschinenversicherung nach-
weist?

In diesem Fall sollte der Versicherungs-
umfang geprüft werden. Wie bereits er-
wähnt, gibt es große Unterschiede bei den 
Deckungsinhalten. So ist zum Beispiel bei 
Standardprodukten lediglich der Zeitwert 
im Totalschadenfall versichert. 

Bei einer erweiterten guten Deckung wird 
nicht der Zeitwert, sondern bis zu 24 Mo-
naten der Neuwert und danach mindes-
tens der Wiederbeschaffungswert erstat-
tet. Der Unterschied hierbei kann schnell 
bei 5.000 bis 25.000 Euro oder auch mehr 
liegen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Selbst-
beteiligung insbesondere bei Schäden 
durch Diebstahl. In normalen Konzepten 
beträgt die Selbstbeteiligung bei Diebstahl 
25 Prozent. Bei einem Wert der Maschine 
in Höhe von 200.000 Euro sind das 50.000 
Euro. In guten Konzepten beträgt die 
Selbstbeteiligung lediglich zehn Prozent 
und ist, wenn es wirklich gut verhandelt 
ist, auf höchstens 10.000 Euro begrenzt. 
Das bedeutet, dass die Selbstbeteiligung 
bei dem eben genannten Beispiel lediglich 
10.000 statt 50.000 Euro beträgt, also ein 
Unterschied von 40.000 Euro.

DER DRITTE TIPP 
LAUTET:

Arbeiten Sie mit einer professionellen Ver-
sicherungsbestätigung, um mehr Sicher-
heit zu erlangen.  ▬
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MEIN ZWEITER TIPP: 
 

Ohne Prüfung der Versicherungsbedin-
gungen sollte man keine fremde Versi-
cherung akzeptieren. Lassen Sie also die 
Versicherungsbedingungen von einem 
Fachmann oder Versicherungsspezialis-
ten vergleichen und prüfen. In der Pra-
xis ist ein Vergleich oft nicht so einfach 
möglich, da in den seltensten Fällen die 
kompletten Versicherungsbedingungen 
übersandt werden. 

Um hier zu helfen, haben manche Versi-
cherungsmakler eine professionelle Ver-
sicherungsbestätigung entwickelt. Diese 
Versicherungsbestätigung sieht verbes-
serte Leistungen vor und verlangt auch 
eine geringere Selbstbeteiligung in Höhe 
von lediglich zehn Prozent bei Diebstahl-
schäden. Zudem wird hier noch bestätigt, 
dass die Maschinenversicherung aktuell 
Gültigkeit hat und die Beiträge laufend 
bezahlt wurden.

Diese Versicherungsbestätigung sorgt 
noch nicht für den gleichen Versicherungs-
umfang wie eine erweiterte Maschinen-
Versicherung, sie hilft jedoch die Spreu 
vom Weizen zu trennen und führt oft dazu, 
dass der Mieter doch noch der Maschinen-
versicherung des Vermieters zustimmt, 
weil seine Maschinen-Versicherung die 
geforderten Leistung nicht erfüllen kann 
oder will. 

In einigen wenigen Fällen, in denen diese 
Versicherungsbestätigung von der Ver-
sicherung oder einem Makler gegenge-
zeichnet wird, kann der Vermieter zumin-
dest sicher sein, dass er im Schadenfall 
eine faire Entschädigung bekommt und 
kann somit eine Entscheidung treffen, ob 
er eine fremde Maschinenversicherung 
akzeptiert oder nicht.
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